
1.  Die wichtigsten öffentlichen Sozialleistungen
1.1 Arbeitslosengeld II/Sozialgeld nach dem SGB II  

Wer hat Anspruch auf Arbeitslosengeld II/Sozialgeld?
Arbeitslosengeld  II  können  alle  erwerbsfähigen  hilfebedürftigen  Menschen  erhalten,  die  das  15. 
Lebensjahr  vollendet  und  das  65.  Lebensjahr  noch  nicht  vollendet  und  ihren  Wohnsitz  in  der 
Bundesrepublik Deutschland haben. Ebenso haben ihre Angehörigen einen Leistungsanspruch, wenn 
sie mit dem Antragsteller in einer Bedarfsgemeinschaft leben. 
Kinder bis zum 15. Geburtstag, die in einem Haushalt mit Empfängern von Arbeitslosengeld II  leben, 
erhalten Sozialgeld.
Was bedeutet erwerbsfähig?
Als  erwerbsfähig  gelten  Menschen,  wenn  sie  regelmäßig  täglich  mindestens  drei  Stunden  arbeiten 
können (15 Stunden in der Woche).
Wie berechnet sich das ALG II/Sozialgeld? 
Das ALG II setzt sich aus der Regelleistung (Kosten für die Grundbedürfnisse des Lebens) und den Kosten 
für die Unterkunft (Miete) zusammen.
Seit dem 01.07.2008 betragen die Regelleistungen für:
• Alleinstehende Personen 100 % 351,- €
• Volljähriger Partner 90 % 316,- €
• Kinder bis 13. Lebensjahr 60 % 211,- €
• Kinder ab dem 14. Lebensjahr 80 % 281,- €
Siehe dazu auch Anhang 1

Die Kosten für die Unterkunft
Die  Regeln  sehen in  den einzelnen  Bundesländern  unterschiedlich  aus  und werden  von Ort  zu  Ort 
entsprechend den dortigen Verhältnissen auf dem Wohnungsmarkt angewendet    siehe dazu auch 
Kapitel 2.2 und Anhang 2.
Die Obergrenzen, die als angemessen gelten:  
• eine Person ca. 45 m² 
• zwei Personen ca. 60 m²       oder zwei Wohnräume 
• drei Personen ca. 75 m²       oder drei Wohnräume 
• vier Personen ca. 90 m²    oder vier Wohnräume 
• jede weitere Person ca. 15 m² oder ein Wohnraum mehr 
  

Ausführlichen Tabellen zum Landkreis Konstanz   siehe Anhang 2.

Ansprechpartner für das Arbeitslosengeld II ist das JobCenter Landkreis Konstanz (www.jc-kn.de)

JobCenter Landkreis Konstanz
Konzilstr. 9  07531/ 3 63 36 – 0
78462 Konstanz

JobCenter Landkreis Konstanz Außenstelle Singen
Hohgarten 2  07731/ 79 74 – 0 
78224 Singen

JobCenter Landkreis Konstanz Außenstelle Radolfzell
Ekkehardstr. 6  07732/ 82 39 60
78315 Radolfzell 

JobCenter Landkreis Konstanz Außenstelle Stockach
Adenauer Straße 4  07771/ 9301-500 
78333 Stockach

Bei  Fragen stehen Ihnen neben Ihrem direkten Ansprechpartner  im JobCenter  weitere  kompetente 
BeraterInnen in den Beratungsstellen zur Seite.   siehe Kapitel 3.
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